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IHK Rhein-Neckar  
Bereich 2.5  
Postfach 10 16 61  
68016 Mannheim  
 
 
 
Erklärung nach § 16 Absatz 1 Satz 2 der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) für das 
Tätigkeitsjahr ___________ (Negativerklärung) für juristische Personen 
 
 
Angaben zum Unternehmen 
 

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden) 
 
 
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform 
 
 
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer 
 
 
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung 
 
 
PLZ, Ort 
 
 
Telefon 
 
 

Telefax E-Mail 

 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich im oben genannten Tätigkeitsjahr keine nach § 34c Absatz 1 
Satz 1 Nr. 3 der Gewerbeordnung (GewO) erlaubnispflichtige/-n Tätigkeit/-en als 
selbständiger Bauträger oder Baubetreuer ausgeübt habe. 
 
 
 
 
______________________________________________  ______________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 

Firma  

  

Firmenanschrift  

  

IHK-Mitgliedsnummer  
  

PLZ  Ort  
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise 
 
1. Die Negativerklärung für das jeweilige Berichtsjahr (Kalenderjahr) muss unaufgefordert und 

schriftlich bis spätestens zum 31. Dezember des darauffolgenden Jahres eingereicht werden. 
Sie muss nicht von einem geeigneten Prüfer im Sinne von § 16 Abs. 3 Satz 1 MaBV abgegeben 
werden.  
 

2. Die ernsthafte und endgültige Aufgabe des Gewerbes lässt die Pflichten nach § 16 Abs. 1 
MaBV entfallen. Die Aufgabe des Gewerbes ist durch Vorlage der Gewerbeabmeldung 
nachzuweisen.  

 
3. Der Wechsel von einer Erlaubnis als Bauträger (§ 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a) GewO) zum 

Baubetreuer (§ 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3b) GewO) und umgekehrt, hat auf die Pflichten nach § 
16 MaBV keinen Einfluss.  
 

4. Eine Negativerklärung ist dann nicht mehr möglich, wenn im Kalenderjahr auch nur ein 
Vorgang nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO angefallen ist. Dies gilt auch dann, wenn mit 
dieser Tätigkeit kein Umsatz erzielt wurde.  

 
5. Eine Negativerklärung kann auch dann nicht abgegeben werden, wenn der 

Gewerbetreibende ausschließlich für einen anderen Bauträger / Baubetreuer tätig war.  
Eine solche Tätigkeit entbindet somit nicht von den Pflichten nach § 16 MaBV.  
 

6. Die unterbliebene Abgabe, die Abgabe einer nicht richtigen, einer nicht vollständigen oder 
einer nicht rechtzeitigen Erklärung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden kann. 
 

7. Eine eventuelle Pflicht zur Abgabe von Prüfungsberichten oder Negativerklärungen 
aufgrund weiterer erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit bleibt von dieser Erklärung 
unberührt.  
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Datenschutzrechtliche Information:  
Die von Ihnen angegebenen oder von einem Dritten (z.B. Arbeitgeber, Auftraggeber) 
überlassenen Daten werden gemäß § 34c GewO zur Durchführung des 
Erlaubnisverfahrens für Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger/Baubetreuer, 
Wohnimmobilienverwalter für etwaige Änderungen der Erlaubnis, für eine etwaige 
Erweiterung oder Reduzierung der Erlaubnis, für die Durchführung unserer Tätigkeit als 
Aufsichtsbehörde und für die Ausstellung von Zweitschriften verarbeitet. Sofern wir die 
Daten von einem Dritten erhalten haben, erfolgt die Verarbeitung auf der Grundlage Ihre 
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e) DSGVO i. V .m. § 34c GewO i. V. m. 
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV).  
 
Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten im Rahmen der Aufsichtstätigkeit von anderen 
Behörden/Stellen erhalten.  
 
Folgende Daten/Datenkategorien werden bei Dritten erhoben:  
Name und Vorname  
Geburtsname  
Anschrift  
Geburtsdatum/ -ort  
Staatsangehörigkeit 
Funktion 
Kontaktdaten 
Vertretungsberechtigung 
Nachweis der Beschäftigung 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:  
 

• Verarbeiter von Daten im Auftrag der IHK Rhein-Neckar  
• ggf. andere IHKs bei Überstellung von Daten (Sitzverlegung)  
• ggf. Finanzämter 
• ggf. Ordnungswidrigkeitsbehörden 
• ggf. Bundesamt für Justiz (BZR/GZR) 
• ggf. Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Justizministerium 
• (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder / Insolvenzbekanntmachungen) 
• Sofern Sie innerhalb von 12 Monaten nach Einreichung der erforderlichen 

Unterlagen für eine gewerbliche Erlaubnis erneut einen Antrag bei einer anderen 
Behörde stellen, werden die Unterlagen nach Ziff. 6.1. bis 6.6. im Rahmen der 
Amtshilfe an die entsprechende Behörde weitergeleitet.  

 

 



 

34c Formulare IHK Rhein-Neckar  
Negativerklärung (juristische Person) 
Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger/Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter  Seite 4 von 5 

 

 

Gebührenhinweis 
Bitte beachten Sie:  
  

• Für die Erteilung oder Versagung der Erlaubnis wird die durch die 
Gebührenordnung der IHK Rhein-Neckar in Verbindung mit dem Gebührentarif 
(in der jeweils geltenden Fassung) bestimmte Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein 
gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit 
Antragstellung. Bei einer Verfahrensbeendigung vor Entscheidung über den 
Antrag entstehen reduzierte Gebühren.  

 
Nähere Informationen unter Gebühren und Entgelte - IHK Rhein-Neckar 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Sie mir aktuelle Themen, Umfragen, Informationen und 
Veranstaltungsangebote der IHK Rhein-Neckar, die meine Branche als Vermittler oder Berater 
entsprechend diesem Erlaubnisantrag betreffen, per E-Mail senden.  
Bitte verwenden sie dafür folgende E-Mail-Adresse: _______________________________________ 
 
 
Meine Daten werden zu diesem Zweck gespeichert und genutzt. Rechtsgrundlage hierfür ist 
Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO. Meine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft 
widerrufen werden. Eine darüber hinaus gehende Verarbeitung der Daten erfolgt nur, wenn 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die weiteren Informationspflichten gem. Art. 13 DSGVO 
(Erhebung von Daten bei Ihnen selbst) finden Sie auf unserer Internetseite unter www.rhein-
neckar.ihk24.de/datenschutz. 
  

 

 

______________________________________________  ______________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ihk.de/rhein-neckar/ueber-uns/finanzen/gebuehren-entgelte-3161430
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rhein-neckar.ihk24.de%2Fdatenschutz&data=05%7C01%7Cerhan.soenmez%40rhein-neckar.ihk24.de%7C8e732ae09aae4febbfb108dba936729e%7Cfa2377cc9e6c4e7a95dcd76a341b22b7%7C1%7C0%7C638289823532515875%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m2NfLDrNbziKtSDqRhTQYgZ3HyhgsbikZOiyZPePaAA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rhein-neckar.ihk24.de%2Fdatenschutz&data=05%7C01%7Cerhan.soenmez%40rhein-neckar.ihk24.de%7C8e732ae09aae4febbfb108dba936729e%7Cfa2377cc9e6c4e7a95dcd76a341b22b7%7C1%7C0%7C638289823532515875%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m2NfLDrNbziKtSDqRhTQYgZ3HyhgsbikZOiyZPePaAA%3D&reserved=0
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Bei Fragen zum Erlaubnisverfahren für Gewerbetreibende stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Ihr Ansprechpartner  Elena Wehrmann  
 
E-Mail   elena.wehrmann@rhein-neckar.ihk24.de    
  
Telefon  0621  1709-247 
 


